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Tägliche KrUagr zur Diezer und Gmser Zeitung.
Preise der An,eigen:

Li« einsp. Petitzeile oder deren Raum Id PsS-,
ReÜamezeilr 50 Pfg.

«uSgabrstellev:
In Diez : Rosenstraße SS.
In TmS : Römerstraße SS.

Druck und Verlag von H. Chr. Scmm„ ,
Lnis und Diez. -

Verauiw. für dir RedaktionP. Lange,

Bekanntmachung
über Bestandsaufnahmevon Kakao und Schokolade und über
die Regelung des Verkehrs mit Kakao und Schokolade.

Vom 10. Juni 1916.

Aus Grund der Verordnungen des Bundes rats üvcr
Kalke Tee und Kakao vom 11. November 1915 lRerch^
Gesttzbl S . 750)/4. April 1916 (Reichs-Gesetzbl. 233)

wird bestimmt : ^ ^
Per Rohkakao, auch gebrannt oder geröstet, Kakaoumsse,

au* in Mischungen mit anderen Erzeugnis,en(4- d . SaserÄ sS .«.» ., » .««t.. otte«jt>« Ä

8ll 'Lunntät « irtterfd|iet>e finb nicht W unb
Mengen derselben Warengattung srnd zusammenznsassen und

- tÄ 'ÄU d>. w «>. ** »a*ul
JS » * * # b-find-w M'd . . . d-m Empfang«
u„»,r>üelich nach Empja. » zu rrstawn.

. ^ saRÄ M«s » r
' SSS SSÄÄÄft

ä. Lf . m. w. »i«« ° » 35 amxmm . . . M - b«
angegebenen Warengattungen betragen.

§ 2. .
«p. a 5m 8 1 beLkicbneten Waren dürfen nur von den

Bon dem Verkäufer- ist über alle Verkäufe »ach Meng«
uitd Verkaufspreis genau Buch zu fuhren ; dre Unterlagen
darüber sind der Kriegs -Kakaogesellschast m. b. H. in vam-
b«rn auf Verlangen vorzulegen . ,

^Diese Vorschrift findet keine Anwendung an , d .e .m
tz 1 Abs. 4 bezeichneten Mengen.

S3 . . .
Der Reichskanzler kann Ausnahmen zulasten.

8 4.
Mit Gefängnis bis zu sechs Momr/e » oder mit Äel . -

strafe bis zu fünftehntauserrd Mark Umo oestrast.
1 tnpv die ihm nach8 1 Abs. 1 obliegenden Anzeigen nrchr

' in der- gesetzten Frist erstattet oder wissentlich unvoll.
ständige oder unrichtige Angaben macht , ,

2. wer der Bestimmung rm Z 2 zuwider o.e ui s>
zeichneten Waren absetzt.
Neben der Strafe können die Vorräte, ar-s dre sich dw

Zuwiderhandlung bezieht, ohne Unterschied ob fie
Täter gehören oder nicht, emgezogen werden.

§ 5.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Är. -

kündung in Kraft.
Berlin , den 10. Juni 1916.

Ter Stellvertreter des Neichskairzker
Dr. Helsserich._ _

BrklMMmachMg
übkr das Verbot der Verwendung von Eiern und Eier-

konserven zur Herstellung von Farben.
Vom 14 . Juni 1916.

! folgende Verordnung erlassen.

Eier und Eierkonserven dürfen zur Herste!tun , von
Farben nicht verwendet werden.

Mickskanzler kann das Verbot der Berwendun,
von Eiern und Eierkonserven auf die Verwendung zu an¬
deren technischen Zwecken ausdehnen.

i* .
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Wer Pc/r aSotfd>riften  Pes § 1 uöer Den auf &vuttt>  des
§ - ergangenen  Borschiiften zuividcrhandelt , wird mit Geld-
strasr bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit Gefängnis bis
zu drei Monaten bestraft.

8 4.
Tme Verordnung tritt mit dem Tage der Verkünduna

in Kraft . ^
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬

krafttretens.
Berlin , den 14. Juni 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
_ _ _ Dr . Helfferich.

Frankfurt a. M ., den 1. 6.
Bekanntmachung.

1916.

Betr . : Verkehr mit Tauben.
Für den mir unterstellten Korpsbezirk und — km Ein¬

vernehmen mit dem Gouverneur — auch für den Befehls¬
bereich der Festung Mainz bestimme ich:

6 1.
Brieftauben darf außer der Heeresverwaltung nur hal¬

ten, >ver dem Verbände deutscher Brieftauben -Liebhaber-
Vereine angehört . Andere  Taubenbesitzer haben ihre
Brieftauben bis zum 1. Juli bei der Polizei anzumelden
Diese Tauben unterliegen der Beschlagnahme. Mit der Be¬
schlagnahme geht das freie Verfügungsrccht über die Tauben
auf die Militärverwaltung über.

I B,
innerhalb des Gebietes der hessischen Provinzen Rheur-

hessen und Starkenburg (mit Ausnahme der Kreise Offenbach
a . M., Dieburg und Erbach), sowie der preußischen Kreise

Heingaukreis und Kreis St . Goarshausen ist der Handel
mit lebenden Tauben jeder Art und der Transport von
lebenden Tauben verboten.

. ^ uben dürfen in diesem Gebiet deshalb nur getötet
auf die Straße oder auf den Markt gebracht werden.

Dies gilt nicht für Militärbriestauben und die Brief¬
tauben , die der Heeresverwaltung vom Verbände deutscher
Brieftauben -Liebhaber-Vereine zur Verfügung gestellt sind.

6 ».
„innerhalb des im 8 2 angegebenen Gebietes haben

sämtliche Taubenbesitzer ihre Tauben (Brieftauben und an¬
dere Tauben ) der Polizei bis zum 1. Juli anzumelden.

8 4.
Zwecks Nachprüfung der Taubenschläg? werden von Zeit

zu Zeit kurzfristige Taubensperren für Tauben jeder Art
verhängt werden.

Wenn die Umstände es erfordern, kann auch eine
dauernde Sperre verhängt werden.

Während der Sperre dürftn keine Tauben außerhalb
rhres Schlages sein.

Tauben , die während der Sperre im Freien betroffen
werden, unterliegen dem Abschuß durch die Polizei.

„ § 5.
Den mit der Nachprüfung der Bestände Beauftragten ist

lederzeit Zutritt zu den Schlägen zu gewähren und i?be ver¬
langte Auskunft zu erteilen.

3 6.
Zugeflvgene Brieftauben sowie aufgefundene Reste oder

Kennzeichen von Brieftauben sind sofort der nächsten Volnei-
oder Militärbehörde abzuliefern.

8 7.
Wer De» vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt, wird

gemäß 8 9b des Gesetzes betr . denAclagerungszuftand init
Gefängnis bis zu einem Jahr , beim Borliegen mildernder
Umstande mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mar?
bestraft.

l, ‘ ‘S c ' • «I/O VJctl 11nt ' rfvlyiii 'lyftt , t>enen ettte  Jörfcfi -rtuße
eingeliefert tvltb , gaben , fofern  nicht lebet  Verdacht einer
Spionage von vornherein ausgeschlossenist, sofort die Mili-
tärbrieftaubenstatio n bei der Königlichen Fortifikation in
Mainz zu benachrichtigen und dieser die Taube zu über¬
senden. Das Gleiche gilt , wenn Reste oder Kennzeichen
von Brieftauben eingeliefert werden. Lebende Tauben sind
lebend zu übersenden.

XVIII Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall,
General der Infanterie.

* £ *
l- 6614. Diez,  den 17. Juni 1916.

Vorstehende Anordnung bringe ich hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis.

Die Ortspolizeibehörden werden angewiesen, die Vor¬
schriften sofort  weiter bekanntzugeben u. zu ihrer Durch¬
führung das Erforderliche zu veranlassen. Die Nachprüfung
der Taubenschläge hat unter Zuziehung eines Brieftauben-
sachverständigen in 2monatl . Zeiträumen mindestens einmal
zu erfolgen und sind die Ortspolizeibehörden berechtigt, zu
diesem Zwecke die nach 8 4 der Vorschriften zugelassene
Taubensperre zu verhängen.

Bis zum 2 5. Juli  d . Js . haben mir die Orts-
Polizeibehörden über das Ergebnis der erstmaligen Nach¬
prüfung der Taubenschläge zu berichten.

Der Aittlftl. Laadrat.
__ Duderstadt.
J -Nr. 1434 E. Diez,  den 15. Juni 1916.

A« die Herren Bürgermeister
Betr . : Betriebsstener-Beranlagnng.

Gemäß Artikel 5 Nr. 4 der Anweisung Vota 5. März
1894 zur Veranlagung der Betriebssteuer gehen Ihnen heute
die Hebelisten und die SteuerzuschAften für die Steuerpflich¬
tigen zu.

Die Steuerzuschriften find den Steuerpflichtigen sofort
gegen Elnpfangsschein zuzustellen. Im übrigen verweise ich
wegen der Aushändigung auf mein Ausschreiben vom 2. April
1898, ^ .-Nr. I. 3104 (Kreisül. Nr. 80) nach dem auch wegen
der Betriebssteuer-Zuschriften genau zu verfahren ist.

Tie Empfangsscheine sind mir spätestens bis den 20.
Juni zurückzureichen.

Der Auszug aus der Betriebssteuer-Nachweisung ist dem
Ortserheber (Gemeinderechner) sofort mit der Weisung zuzu¬
fertigen, die darin verzeichneten Bezüge innerhalb 14 Tagen
nach Behündigung der Steuerzuschriften von den Stenerpstich-
tigen einzuziehen. Bis spätestens zum 10. Juli ist der Ge¬
samtbetrag der auf die einzelnen Gemeinden für das Jahr
1916 entfallenden Betriebssteuerbcträge in einer Summe an
die Kreiskommunalkasse hier abzuliefern .

Der Auszug aus der Betriebssteuer-Nachweisung ist gut
aufzubewahren, damit er in den Jahren 1917 und 1918
wieder benutzt weroen kann.

Du derstadt.

Diez,  den 17. Juni 1916.
Betr . Verwendung von Kartoffeln

zu Brennereizwecken.
Tie Reichskartoffelstelle hat im Einvernehmen mit der

Rrichsbranntweinstelle Erster Strafandrohung jeden Verbrauch
von Speifekartoffeln in den Brennereien verboten. Nur solche
Kartoffeln, die für die menschliche Ernährung ungeeignet sind
dürfen von Ijcute ab für Brcnnereizwecke verwendet werden.

Ler Landrat.
D«d«rßavt.

schwerer
Di»fort
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au vbr ascrorönunn des Nuudesrats .zur Vereinfachung der
Beköstigung vom 31. Mai 1916 (RGBl . S . 433).

Auf Grund des 8 8 Abs. 1 der vorbezeichnetcn Ver¬
ordnung wird folgendes bestimmt:

Die aus 8 8 Ms . 2 a. a. O. den Landeszcntralbchörden
zustehende Befugnis übertragen wir den Regierungspräsidenten,
für Berlin dem Oberprästdenten.

Berlin,  den 7. Juni 1916.
Der Minister für Handel »nd Gewerbe.

Im Aufträge.
Dr . Huber.

Der Minister für Landwirtschaft.
Domänen und Forsten.

Im Austräger
Graf v. Kehferlingk.

Der Minister des Jnner«.
Im Auftrag '! )
Dr. Freund.

Diez,  den 16. Juni 1916.
Bekanntmachung

Ich mache hiermit auf die im Regierungsamtsblatt Nr.
W, Seite 186— 158, abgedruckte Bekanntmachung vom 24.
b. Mts ., betreffend Ergänzung und Abänderung der Handoer¬
kaufstare für Krankenkassen aufmerksam. Sonderabzüge dieser
Bekanntmachung sind gegen vorherige Einsendung von 30
Pfennig v. Hrn. Apotheker Friedr. Dieterichs in Frank' uit a. M.
Bockenheim, zu haben.

Der Borfitzende des BerficherungsamtS
Duderstadt.

J .-Rr . 1790/5. Abt. III b.
F r a n kf u r t a. M. - - S .. den SO Biai 16.

Diesterwegstraße 20
vekanutmach««-

wird ergebenst gebeten, in Zukunft alle Schreiben,
welche hier zu bearbeitende Versorgungsangelegenheitcn be¬
treffen, nicht an die stellvertretende Intendantur XVTII. Ar-
rn" korps Frankfurt a. M. — S . zu richten, sondern in fol¬
gender Weise zu adressieren:

„Versorgungsabteilung der stellvertretenden Intendantur
XVIII. Arrncekorps Frankfurt a. M. — @ — Tiestcrwca-
straße Nr. 20."

Es wird gebeten, die unterstellten Verwaltungsbehörden
hiervon in Kenntnis zu setzen.

Stellvertretende Intendantur
XVIII. Armeekorps.

Versorgungs -Abteilung.
3 . A. r

Unterschrift.
An die Königliche Regierung in Wiesbaden.

Bekanntmachung
über den Verkehr mit Süßstoff. Vom 7. Juni 1916.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats dom 30.
März 1916, betreffend die Abänderung des Süßstoffgesetzes
(Reichs-Gesetzbl. S . 213) wird folgendes bestimmt:

8 1.
Die Reichszuckerstelle kann bis aus iveiteres den Bezug

von Süßstoff Gewerbetreibenden zum Zwecke der Herstellung
folgender Erzeugnisse gestatten:

Dunstobst, Kompott (das sind eingemachte ganze Früchte
oder größere Fruchtstücke),

Schaumwein und schaumweinähnliche Getränk,

iwevrmmuctn, attttw , » ohne« (WlaUxant), 'liuu r̂tieRtxatte
alter Art sowie Grunvstofle für solch« unv ähnliche
Getränke,

Obst- und Beerenwein,
Essig.
Mostrich und Sens,
Fischmarinaden,
Kautabak,
Mittel zur Reinigung, Pflege oder Färbung ver Haut,

des Haares , der Mgel oder der Mundhöhle.
8 2.

Für andere gewerbliche Nerlvendungszwecke kann die
Reichszuckerstelle bis auf weiteres die Verwendung von Süß-
stoff mit Genehmigung des Reichskanzlers gestatten.

8 3.
Die Bvrschrlften der 88 3 bis 6 der Bekanntmachung

vom 25. April 1916 (Reichs--Gesetzbl. S . 340) finden hin¬
sichtlich der Abgabe von Süßstoff für die in den 88 1
und 2 erwähnten Zwecke entsprechende Anwendung.

Berlin , den 7. Juni 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

_ Dr. Helfferich._

Bekanntmachung
über die Abänderung der Preise für künstliche Düngemittel.

Vom 5. Juni 1916.
Aus Grund des 8 12 Ssth 2 der Verordnung des Bundes¬

rats über künstliche Düngemittel vom 11. Januar 1916
(Rcichs-Gesetzbl. S . 13) wird folgendes bestimmt:

Artikel  1.
Die in der der Bekanntmachung über künstliche Dünge¬

mittel vom 11. Januar 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 13) bei¬
gefügten Liste unter A 1 bis 3, B 16 und 3, D und O
aufgeführten Preise werden folgendermaßen geändert:

1. Die Höchstpreise für reine Superphosphate 1.4 1)
betra ^ n bei einem Gehalt an wasserlöslicher Phosphvr-
säure von 11,99 v. H. und darunter für 1 kg o/0 wasserlös¬
liche Phosphorsäure

int Gebiet I 106 Pf .,
im Gebiet II 102 Pf .,
im Gebiet III 98 Pf.

Bei einem Gehalt an wasserlöslicher Phosphorsäure von
12 v. H. und darüber bleiben die Höchstpreise unverändert.

2. Die Höchstpreise für Mischungen von Süperphospbat
mit schweselsaurem Ammoniak beziehungsweise Natrium-
Ammoniaksulfat (A  2 ) betragen bei einem Gesamtgehalt an
Stickstoff und wasserlöslicher Phosphorsäure von 11,99 v. H.
und darunter für 1 kg <y0;

im Gebiet I
wassert. Phosphvrsäure 106 Pf .,
Ammoniakstickstofs 210 Pf .,

im Gebiet II
ivasserl. Phosphorsäure 102 Pf .,
Ammoniakstickstoff 210 Pf .,

im Gebiet III
wasserl. Phosphorsäure 98 Pf.
Ammoniakstickstoff 210 Ps .,

Bei einem Gesamt ^ halt an Stickstoff und wasserlös¬
licher Phosphorsäure von 12 v. H. und darüber bleiben die
Höchstpreise unverändert.

3. Die Höchstpreise für Ammoniak-Superphosphot und
Natrium -Ammoniumsulfat -Superphosphat , denen Kali zu¬
gemischt ist (A 3), betragen für 1 kg <y0

wasserl. Phosphorsäure wie zu 2,
Ammoniakstickstofs wie zu 2,

Kali {K,0)  40 Pf.
4. Die Höchstpreise für gedarrtes und gemahlenes

schweftlsanres Ammoniak (25,5 b. H. Ammoniak ) (B 16)
betragen für 1 kg #/0 Ammoniakstickstoff:

im Gebiet I 151 Vs Pf .,
im Gebiet II 152'.4 Pf.
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g Der HScHstpreks für.ffafffHtffioff0# 3>Setrügt für
1 kg o/o&tidftoff 140  Pf.

6. Der Höchstpreis für organischen Mischdünger (D)
betrag für 1 ^ °/° wasserlösliche Phosphorsanre 85 Pf.

7. Der Höchstpreis für Thomasphosphatmehl (6 ) be¬
trägt bei Lieferung vom 16. Juli 1916 ab für 1 kg %.

Gesamtphosphorsäure 31 Va Pf -,
zrtronensäurelöslick)« Phosphorsaure 36 Pf.

8 Die in der Liste der Düngemittel und Preise ftstge-
setzten besonderen Liesernngsbedingnngen bleiben unbe-

E - Artikel 2.
Diese Bekanntmachung tritt mit dein Tage der Berkun¬

dung in Kraft.
Berlin , den 5. Juni 1916.

Der Reichskanzler
Im Aufträge:

Kautz.

hr i'nrb Ill’te n t' t' i TUI„ nt I u li 11 i,)i f' ® r n r tili !1111 ms!
Z, t  Ist 1,0cf' der „ Magdeb . Btg " « odj , ntdjit &c*am «t
welwe Ent1Mdigü >rgssl .rnnren die « nbeten ^
Groß-Brüffel gehörenden Gemeinden zu zahlen ha .

Nichtamtlicher Teil.

:!: Unlautere Steigerung der Ferkelprerse. "ie viel¬
fach ergangenen Mahnungen, im Interesse unserer Fleifch-
und Fettversorgung die Sckstveinemast mit allen Mitteln 3
rgrdern, sind erfreulicherweise auch in solchen Kreisen aus
guten Boden gefallen, die sich bisher der Schweinemast noch
nicht gewidmet haben. Es herrscht infolgedessen eine sehr
große Nachfrage nach Ferkeln und Läuferschweinen, die un¬
sere Schweinezüchter im allgemeinen zu befriedigen vermocht
baden. Naturgemäß sind infolge der schwierigen Verhalt.i.ne
und der Futtermittelteuernng auch die Fcrkelprefie gestiegen.
Je nach dem Gewicht kosten Ferkel 36 biS 60 W. und mepr.
Die rege Nachfrage auf dem Ferkelnmrkt hat nun aber Er¬
scheinungen hervorgcrufen, die sowohl für die Landwirte wie
für die kleinen Schweinezüchter von schädlichen Folgen oe-
gleitet find. .Hierzu tragen vor allem unlautere Machenscuaft-n
bestimmter Händlerkreise bei, die sich jetzt ans den Handel
mit Ferkeln und jungen Schweinen geworfen haben. Sie
umgehen die Verordnung, die zum Schutz der reellen Käufer und
Verkäufer erlassen worden sind. Die preußischen Minister haben
z. B. angeordnet, daß solchen Händlern der Weiterverkauf von
Ferkeln auf demselben Markt verboten oder ihre Zulassung
zum Ferkclmarkt zeitlich beschränkt oder ganz untersagt wird.
Auch dies wird von gewissen Händlern in der Weise umgangen,
daß sie bereits vor dem Markt aus die mit Ferkeln zu
Markt fahrenden Landwirte einwirken. Sv wurde aus Schlesien
gemeldet, daß Händler die Bauern durch Zurufe, dos Paar
Fe' kel nicht unter 110 M. zu verkaufen, veranlagten, die
niedrigeren Angebote der kleinen Käufer znrückzuweisen und
aus den Händler zu warten, der nachher natürlich nicht daran
Lackte, diesen Preis zu bezahlen. Durch dieses Verfahren
werden nicht nur die Landwirte, sondern auch die kleinen
Lewe schwer geschädigt, die ein Ferkel zur Mast kaufen wollen.
Die Folge ist Äus jeden Fall eine Erschwerungdes Marktes
und eine Verteuerung der Ferkel.  Es dürfte sich
daher dringend empfehlen,, derartigen Elementen mit noco
schärferer Aufsicht und noch strengeren Maßnahmen zu begeg¬
nen.

Allerlei.
Dörderung der Schweinezucht.  Der Bezirköver-
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bCn' in aimTmikv ÄaeBe: man könne ja nicht wis¬
sen englischen Offizier-. am ^ feer^sürch-
fc», ob in « (s/ione " stecke. Nun war unlängst ein sehr

Fragerr zu racksten egan. , Vorgesetzienstellunzge¬

ben Kopf sesatteN' Nnd ^ Laufgraben, Unteroffizier?«

- ^ ch weißls nicht. Sir " - „Welches Regiment steht dort
rechts von uns>?" -- .,Jch ^ ® ^ t8 ni^

■2 “ 7 witz sogpr noch viel weniger. Sir.
Mann ! "3 ^ » / « lb,« _ Die ganze niedlich«

zu Wrrde«.

Vereinfachung der Beköstigung
find zu haben in der Druckerei von

H. Chr. Sommer, Bad Emsu. Diez.

Aus Belgie«.
• S ck!ad e n - Er ?atzleistuttgen d er S ta dtBrüssel .
Der Schaven, den der Brüsseler Straßenpöbel an den ersten
Augusttagen des Jahres 1914 allein im Zentrum der stadt
angerichtet hat, beläuft sich auf 342,788.40 Frs . Die Sr wt
Brüssel hat diese Summe jetzt bezahlt, nachdem dre s .wt-

Wer über daS gesetzlich zulässige Maß hivaus
Kastr, We. gl«r». MWmcht. «« >» W S»'"
bcstrdil, oder Gerste verfüttert, versnuvigt

am Baterlaude.
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